
nor des Urteils festzusetzen. Da je
doch nicht exakt vorausgesehen wer
den kann, wann das Urteil rechts
kräftig wird, ist es — insbesondere 
bei relativ kurzen Fristen — zweck
mäßig, im Tenor bestimmte, in der 
Regel nach Monaten bemessene Zeit
abschnitte für die Erfüllung der Ver
pflichtung anzugeben.
Diese Entscheidung bildet auch die 
Grundlage für die Prüfung, ob im 
Falle der unzureichenden Erfüllung 
oder der Nichterfüllung der Ver
pflichtung zur Wiedergutmachung 
des Schadens dem Verurteilten eine 
Verwarnung — erforderlichenfalls 
mit der zusätzlichen Verpflichtung 
zur Leistung unbezahlter gemein
nütziger Freizeitarbeit bis zur Dauer 
von sechs Arbeitstagen — zu erteilen 
(§ 35 Abs. 5 Sätze 2 und 3 StGB; § 342 
Abs. 5 StPO) oder der Vollzug der an
gedrohten Freiheitsstrafe anzuordnen 
ist (§35 Abs. 4 Ziff. 2 StGB; §344 
Abs. 2 StPO).
Hat das Gericht im Urteil keine Fri
sten zur Wiedergutmachung des 
Schadens festgesetzt, weil die hierfür 
notwendigen Voraussetzungen beim 
Abschluß der Hauptverhandlung 
nicht gegeben waren, kann es die 
Verpflichtung des Verurteilten im 
Rahmen der Maßnahmen zur Ver
wirklichung der Verurteilung auf Be
währung insoweit konkretisieren 
(§ 342 Abs. 1 und 4 StPO; § 15 Abs. 2 
Satz 3 der 1. DB zur StPO), falls die 
Bedingungen hierfür nachträglich 
eingetreten und entsprechende Fest
legungen notwendig sind.
Mit der im Vergleich zu § 33 Abs. 3 
StGB anders formulierten Regelung 
der zeitlichen Gestaltung der Ver
pflichtung zur Berichterstattung in 
§ 33 Abs. 4 Ziff. 6 StGB trägt das Ge
setz der Tatsache Rechnung, daß es 
mit Rücksicht auf den Charakter und 
die Bestimmung d i e s e r  Verpflich
tung nicht zweckmäßig ist, sämtliche 
Fristen oder zeitlichen Abstände für 
die Berichterstattung schon im Urteil 
festzulegen. Vielmehr hängen die 
Häufigkeit der Berichte und ihre 
zeitlichen Abstände entscheidend von 
der Erfüllung der dem Verurteilten 
auferlegten Pflichten und von dem 
positiven oder negativen Verlauf des 
gesamten Erziehungs- und Bewäh
rungsprozesses ab. Sie müssen neu 
auftretenden Bedingungen angepaßt 
werden und daher variabel sein.
Die vielfältigen Erfordernisse der 
Berichterstattung können bei der 
Urteilsfindung noch nicht bis in alle 
Einzelheiten übersehen werden. Die 
Bestimmung des § 33 Abs. 4 Ziff. 6 
StGB über die Berichterstattung „in 
bestimmten Abständen“ ist deshalb 
so zu verstehen, daß im Urteilstenor 
die Verpflichtung des Verurteilten in 
der Regel in allgemeiner, der gesetz
lichen Formulierung adäquaten 
Weise auszusprechen und weiterhin 
festzulegen ist, vor wem der Verur
teilte zu berichten hat (Gericht, Lei
ter oder Kollektiv), ohne daß hierfür 
bereits alle konkreten Termine fest
gesetzt werden.
Wurde die Berichterstattung vor dem 
Gericht angeordnet, hat der Vorsit

zende im Rahmen der Maßnahmen 
zur Kontrolle der Verwirklichung 
der Verurteilung auf Bewährung ent
sprechend den jeweiligen Erforder
nissen festzulegen und aktenkundig 
zu machen, wann der Verurteilte zu 
berichten hat und ob dies mündlich 
oder schriftlich zu geschehen hat (§ 15 
Abs. 1 Satz 1 der 1. DB zur StPO). Der 
Termin der erstmaligen Bericht
erstattung durch den Verurteilten ist 
in der Regel nach der Beratung oder 
Verkündung des Urteils, spätestens 
unmittelbar nach Eintritt seiner 
Rechtskraft zu bestimmen.
Ist der Verurteilte zur Berichterstat
tung vor dem Leiter oder vor dem 
Kollektiv verpflichtet worden, hat 
das Gericht dem Leiter öder dem 
Kollektiv die zur Wahrnehmung sei
ner Verantwortung notwendigen In
formationen und Hinweise zu geben. 
Insbesondere ist der Leiter oder das 
Kolllektiv über den Gegenstand der 
Berichterstattung zu unterrichten. 
Das Gericht kann ihm auch Empfeh
lungen zur Verwirklichung dieser 
Verpflichtung übermitteln (§ 342 
Abs. 3 StPO). Die Durchsetzung der 
Berichtspflicht des Verurteilten ein
schließlich der differenzierten Fest
legung konkreter Termine für die 
Berichterstattung obliegt in diesem 
Falle dem Leiter oder dem Kollektiv 
im Rahmen der ihm durch die Neu
fassung des § 32 StGB übertragenen 
höheren eigenen Verantwortung für 
die Verwirklichung der Verurteilung 
auf Bewährung. Diese Verantwor
tung schließt die Pflicht des Leiters 
oder des Kollektivs ein, das Gericht 
auf Verlangen und in anderen not
wendigen Fällen, insbesondere bei 
auftretenden Schwierigkeiten, über 
die Erfüllung der dem Verurteilten 
auferlegten Berichtspflicht und ande
ren Verpflichtungen zu informieren 
(§ 15 Abs. 3 Satz 2 der 1. DB zur 
StPO).
Sowohl das Gericht als auch der Lei
ter und das Kollektiv haben gemäß 
§15 Abs. 2 und 3 Satz 3 der 1. DB zur 
StPO die Möglichkeit, die Anforde
rungen an die Berichterstattung so zu 
modifizieren und erforderlichenfalls 
zu erhöhen, wie das zu einer optima
len erzieherischen Einwirkung und

Die örtlichen Räte sind gemäß § 339 
Abs. 1 Zifif. 3 StPO und § 46 der 
1. DB zur StPO vom 20. März 1975 
(GBl. I S. 285) für die Verwirk
lichung der gemeinnützigen Freizeit
arbeit (§§ 33 Abs. 4 Ziff. 4, 35 Abs. 5, 
45 Ahs. 5 Ziff. 6, 70 Abs. 2 StGB; 
§§ 342 Abs. 5, 350 Abs. 4 StGB) ver
antwortlich. Sie legen die einzelnen 
Arbeitsobjekte (Betriebe oder Ein
richtungen) fest. Die in diesen Ar
beitsobjekten verantwortlichen Lei
ter stellen den Verpflichteten be
stimmte Arbeitsaufgaben und kon
trollieren deren Durchführung.

zur Erfüllung der Verpflichtungen 
des Verurteilten notwendig ist.
Unbeschadet dieser grundsätzlichen 
Orientierung für die Festsetzung des 
Zeitpunkts zur Berichterstattung, 
die sich aus dem rechtspolitischen 
Zweck der Verpflichtung gemäß § 33 
Abs. 4 Ziff. 6 StGB ergibt, schließt die 
gesetzliche Bestimmung nicht aus, 
daß dieser Termin unter bestimmten 
Voraussetzungen bereits im Urteil 
konkreter bezeichnet wird. Aus den 
dargelegten Gesichtspunkten sollte 
dies jedoch nur dann geschehen, 
wenn besondere Gründe es rechtfer
tigen. Beispielsweise kann es im Hin
blick auf die Art der Verpflichtung 
(z. B. eine e i n m a l i g e  Leistung 
zur Wiedergutmachung des Scha
dens), über deren Erfüllung der Ver
urteilte zu berichten hat, zweckmäßig 
sein, die Pflicht zur Berichterstattung 
auch in zeitlicher Hinsicht schon im 
Urteil näher zu konkretisieren. Der
artige Festlegungen sind ferner in 
Anlehnung an andere dem Verurteil
ten auferlegte und zeitlich befristete 
Verpflichtungen gemäß § 33 Abs. 3 
und 4 StGB möglich. Sie könnten 
auch in Betracht kommen bei der Be
stimmung des e r s t e n  Zeitpunkts 
einer sich über einen längeren Zeit
raum erstreckenden Pflicht zur Be
richterstattung, deren weitere zeit
liche Abstände dann später in Ab
hängigkeit davon, wie die Verpflich
tungen durch den Verurteilten erfüllt 
werden und wem gegenüber der Be
richt zu geben ist, von dem Vorsit
zenden des Gerichts, dem Leiter oder 
dem Kollektiv festzusetzen sind.

Allerdings ist es in diesen Fällen 
ebenfalls nicht zweckmäßig, für die 
Berichterstattung bestimmte Tage 
im Urteil vorzusehen. Die Verpflich
tung zur Berichterstattung sollte 
— wie die Verpflichtung zur Wieder
gutmachung des Schadens — viel
mehr an den Ablauf bestimmter 
Zeiträume gebunden werden. Da 
diese Zeitabschnitte stets mit dem 
Eintritt der Rechtskraft des Urteils 
beginnen, bedarf es im Tenor keiner 
Festlegungen darüber.

HORST WILLAMOWSKI, wiss. Mitarbeiter 
im Ministerium der Justiz

Bei der Verwirklichung dieses Be
standteils einer Maßnahme der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit be
steht kein Arbeitsrechtsverhältnis 
zwischen dem Verurteilten und dem 
Betrieb bzw. der staatlichen Ein
richtung, bei denen der Verurteilte 
die gemeinnützige Arbeit leistet. 
Trotzdem sind für die Einhaltung 
und Durchsetzung des Gesundheits-, 
Arbeits- und Brandschutzes während 
des Arbeitseinsatzes die mit der Auf
sicht und Kontrolle beauftragten Lei
ter der Betriebe oder staatlichen Ein
richtungen verantwortlich.
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Zur Verantwortung für den Arbeitsschutz
bei gemeinnütziger Freizeitarbeit
und zum Versicherungsschutz des Verurteilten


